
Magistrat der Stadt Wien 

Kulturabteilung der Stadt Wien – Magistratsabteilung 7, Kunstreferat 

1082 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 5 

___________________1. Stock, Zi. 123, Tel. 4000/ 84751 und 84759__________________ 

 

Bewerbung um ein Arbeitsatelier 
(bitte beachten Sie die anschließenden Hinweise) 

 

  Frau       Herrn (bitte deutlich schreiben) 

Familienname/Nachname:  

Vorname: 

Geboren am:  

Geburtsort:  

Staatsbürgerschaft:  

Wohnadresse + PLZ:      Tel.: 

E-Mail:  

 

 

Ausbildung: (Akademie, Hochschule, Professor, Abschluss, wann?):  

 

 

Freischaffend       JA    NEIN 

 

Sonstige berufliche Tätigkeit:  

 

 

Die Bedingungen für eine Bewerbung finden Sie unten stehend.  

Für die Bewerbung ist die Vorlage einer Fotomappe, von Katalogen oder 

ähnlichem Material (keine Originale!) erforderlich.  

Der Bewerberin/Dem Bewerber ist bekannt, dass bei einer eventuellen Ate-

liervergabe kein Anspruch auf ein dauerndes Wohnrecht besteht.  

 

 

 

Wien, ....................................   ................................................................. 

                                                       Unterschrift 

 

 
Ersterledigung Enderledigung Unterlagen zurückgesandt 

   

 



►►►  Bitte beachten Sie folgende Hinweise:                                               Stand: 01/09 

 

• Kein Wohnrecht in den Ateliers 

 

• Ständiger Wohnsitz in Wien oder Umgebung, Meldenachweis 

 

• Österreichische Staatsbürgerschaft oder die eines EU-Staates 

 

• Das Höchstalter für Bewerbungen beträgt 35 Jahre. (Die Jury kann in be-

gründeten Fällen Ausnahmen gewähren.) 

 

• BewerberInnen sollen eine abgeschlossene Hochschulausbildung nachwei-

sen können. Ist dies nicht der Fall, wird über die Qualifikation von der Jury 

der Kulturabteilung entschieden. (Keine HobbykünstlerInnen!) 

 

• Ein Nachweis der überwiegend freischaffenden Tätigkeit muss erbracht 

werden (Fix angestellte AHS-LehrerInnen, oder besoldete Personen, z.B. 

ProfessorInnen, AssistentInnen, sonstige Lehrpersonen, ArchitektInnen u.a. 

können sich nicht bewerben). 

 

• Über die eingelangten Bewerbungen entscheidet die Ankaufsjury der Kul-

turabteilung in ihrer Sitzung im Frühjahr jeden Jahres.  

 

• Die Bewerbung erfolgt im Referat Bildende Kunst durch Formulare. 

 

 

►►► Einreichtermin: jeweils 1. März:  Über die eingelangten Bewerbungen ent- 

     scheidet die Ankaufsjury der Kulturabteilung in ihrer ersten Sitzung jeweils  

     im Frühjahr. (Fallen diese Termine auf einen Samstag, Sonntag oder Feier 

     tag, so gilt der darauffolgende Werktag als letzter Einreichtermin. Für die  

     Einreichtermine gilt auch der Poststempel.) 

 

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf ein Atelier, die Entscheidungen der Ju-

ry sind bindend.  

 

• Die Höhe der Miete und der Betriebskosten wird von WIENER WOHNEN 

festgesetzt. Die Kulturabteilung hat keinen Einfluss auf die Höhe der Miete. 

Kostenzuschüsse für die Vermietung können in keinem Fall gewährt wer-

den.  

 

• Ateliers, die nicht mehr für die Ausübung einer hauptberuflichen künstleri-

schen Tätigkeit benötigt werden, sind WIENER WOHNEN zurückzustellen.  

 

• Für Anfragen steht Ihnen das Referat Bildende Kunst (Gabriele Strommer) 

unter der Nummer 4000 - 84759 oder gabriele.strommer@wien.gv.at gerne 

zur Verfügung.  

 

 

• Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage:          

http://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/bildendekunst.html 

 


